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Wer eine Férderung vom Bund und von der Européischen Union erhdlt, ist verpflichtet, dies zu erwah-
nen. Dies betrifft sowohl Zuwendungen als auch Vertrage, die durch das BMFTR mit Mitteln des Euro-
paischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert werden. Bei allen 6ffentlichkeitswirksamen Informations- und
Kommunikationsmalnahmen ist daher immer gemaf den nachfolgenden Publizitatsanforderungen auf
die Forderung des Vorhabens/Projekts durch das BMFTR und die EU hinzuweisen.

An wen richtet sich dieser Leitfaden

Dieser Leitfaden richtet sich an Zuwendungsempfanger und Auftragnehmer im Rahmen der Projekt-
forderung (Begtnstigte) und ist verpflichtend anzuwenden fir alle Projekte, die in der ESF Plus For-
derperiode 2021 bis 2027 durch den ESF Plus kofinanziert werden.

Der vorliegende Leitfaden soll Thnen helfen, die Vorschriften zur Durchfiihrung der Informations- und
Publizitdtsmalnahmen einzuhalten.



1. ZIELE UND REC

HT
UMSETZUNG VON

CHER RAHMEN FUR DIE
BLIZ

LI
PU ITATSMASSNAHMEN

1.1 Ziele

Im Vordergrund der Informations- und PublizitdtsmalRnahmen steht das Ziel, die Forderpolitik fir Blr-
gerinnen und Burger transparent und nachvollziehbar zu machen. Entsprechend der geltenden EU-
Vorgaben (s. Kapitel 1.2 Rechtlicher Rahmen) sind die Mitgliedsstaaten, die jeweiligen Verwaltungs-
behdrden, die programmumsetzenden Stellen und auch die Begiinstigten verpflichtet, die breite Of-
fentlichkeit Uber Ziele und Erfolge des ESF Plus zu unterrichten. Daneben ist auch das, Uber den ESF
Plus kofinanzierte Personal, Uber die Férderung zu informieren.

Im Rahmen Ihrer Offentlichkeitsarbeit sprechen Sie i. d. R. unterschiedliche Zielgruppen an, z.B. all-
gemeine Offentlichkeit, Fachpublikum, Multiplikatoren, Medien, Teilnehmer/innen. Bei allen Informa-
tions- und KommunikationsmaRRnahmen gilt es, eine zielgruppengerechte Ansprache zu wahlen und
die MaRnahmen entsprechend anzupassen.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Die Verpflichtung zur Information und Publizitat in der ESF Plus Foérderperiode 2021-2027 beruht auf
folgenden Grundlagen (s. auch www.esfplus.de/publizitaet):
e Verordnung (EU) Nr. 2021/1057, insbesondere Artikel 36 Abs.1 - Information, Kommunikation
und Offentlichkeitsarbeit
"Die Empfanger von Unionsmitteln machen durch kohérente, wirksame und verhaltnismagige ge-

zielte Information verschiedener Zielgruppen, darunter die Medien und die Offentlichkeit, die Her-
kunft dieser Unionsmittel bekannt und stellen sicher, dass die Unionsférderung, insbesondere im
Rahmen von Informationskampagnen zu den Mal3nahmen und deren Ergebnissen, Sichtbarkeit
erhalt."

e Verordnung (EU) Nr. 2021/1060, insbesondere KAPITEL Il - Sichtbarkeit, Transparenz und
Kommunikation, Artikel 47 und 50 in Verbindung mit Anhang IX:
o Artikel 46 - Sichtbarkeit:
"Jeder Mitgliedstaat stellt Folgendes sicher:

a) Die Unterstiitzung wird bei allen Tatigkeiten in Bezug auf aus den Fonds unterstitzte Vor-
haben sichtbar gemacht, insbesondere bei Vorhaben von strategischer Bedeutung;

b) Den Burgern der Union werden die Rolle und die Errungenschaften der Fonds Uber ein
einziges Webportal kommuniziert, das Zugang zu allen Programmen, an denen der Mitglied-
staat teilnimmt, gewahrt."


http://www.esfplus.de/publizitaet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1060

o Artikel 47 - Emblem der Union sowie Anhang IX - Kommunikation und Sichtbarkeit:
"Das Emblem ist deutlich sichtbar auf jedwedem fiir die Offentlichkeit oder fir Teilnehmer be-
stimmten Kommunikationsmaterial im Zusammenhang mit der Durchfihrung eines Vorha-
bens, wie gedruckten oder digitalen Produkten, Websites und deren mobilen Ansicht, anzu-
bringen."

o Artikel 50 - Zustandigkeiten der Beglnstigten
"Kommt der Begunstigte seinen Verpflichtungen geman Artikel 47 oder den Absatzen 1 und 2
des vorliegenden Artikels nicht nach und wurden keinerlei AbhilfemaRnahmen getroffen, so
wendet die Verwaltungsbehorde unter Berlicksichtigung des Grundsatzes der Verhaltnisma-
Rigkeit MalRnahmen an und streicht bis zu 3 % der Unterstiitzung aus den Fonds fir das be-
troffene Vorhaben."

e Beschluss des Deutschen Bundestages vom 15.11.2007:
Auf alle MaBnahmen, die durch den Bund finanziell geférdert werden, soll auch hingewiesen wer-
den. Die Bildwortmarke mit Férderzusatz ist demnach von allen Zuwendungsempfangern auf ent-
sprechenden Publikationen einzusetzen.

e Zuwendungsbescheid
Mit dem Zuwendungsbescheid wird der Zuwendungsempfanger verpflichtet, die Vorgaben dieses
Leitfadens einzuhalten sowie die an dem Vorhaben Beteiligten tber die Forderung zu informieren.
Wird fiir ein Vorhaben im Rahmen eines aus dem ESF Plus kofinanzierten Programms eine Fi-
nanzierung gewahrt, so stellt der Begunstigte sicher, dass die an dem Vorhaben Beteiligten tber
diese Finanzierung informiert werden.
Die Erfiullung der Publizitatsverpflichtungen wird mit den Zwischen- und dem Verwendungsnach-
weis sowie bei Vor-Ort-Kontrollen abgeprift. Generelle oder wiederholte VerstoRe gegen die Pub-
lizitétspflichten kénnen zur Nichterstattung der angefallenen Ausgaben fiihren.
Die Regelungen fir den Zuwendungsbereich sind im Vertragsbereich sinngemal anzuwenden.

Zur Einhaltung der rechtlichen Grundlagen ist bei der Umsetzung entsprechend bei allen 6ffentlich-
keitswirksamen Informations- und Kommunikationsmafnahmen auf die Unterstiitzung der Mal3Bnahme
durch den Bund und die EU hinzuweisen. Dies geschieht mindestens durch die Verwendung des
ESF Plus-Fdrderlogos und durch einen textlichen Forderhinweis.

Bei Nichtbeachtung der Publizitatsanforderungen sind Sanktionen gemaf der Verordnung (EU) Nr.
2021/1060 Artikel 50 11l mdglich (s.0.). Die Erfiillung der Publizitatsverpflichtungen wird mit den Zwi-
schen- und dem Verwendungsnachweis sowie bei Vor-Ort-Kontrollen abgeprtift.



2. INFORMATIONS- UND PUBLIZITATSPFLICHTEN

Bei allen offentlichkeitswirksamen Informations- und KommunikationsmafRnahmen ist durch die Ver-
wendung der entsprechenden Logos und des Foérderhinweises immer auf die Unterstitzung der Mal3-
nahme durch das BMFTR und den ESF Plus hinzuweisen.

Gemal der EU-Verordnung (EU) Nr. 2021/1057, Artikel 36,1 sind die Projekte angehalten, aktive
Presse- und Medienarbeit zu betreiben, um 6ffentliche Sichtbarkeit fir Ihre Projektarbeit und den ESF
Plus herzustellen und gute Ergebnisse (,best practice®) bekannt zu machen (s. auch Kapitell.2).

Die Begunstigten einer ESF Plus-MaRRnahme sind verpflichtet, mindestens einen Anschlag in der Min-
destgrofle A3 oder eine gleichwertige elektronische Anzeige ,mit Informationen zum Vorhaben unter
Hervorhebung der Unterstiitzung aus den Fonds* (s. Verordnung (EU) 2021/1060, Artikel 50 (1) d)
,an einer fir die Offentlichkeit deutlich sichtbaren Stelle“, bspw. im Eingangsbereich ihres Gebaudes,
anzubringen.

2.1 Basiselemente

Die Basiselemente sind Uberall glltig, unabhéngig davon, ob sie in Geschaftspapieren, Informations-
broschiren, Anzeigen oder anderen Materialien sichtbar werden. Die Basiselemente kommen auch
dann zum Einsatz, wenn es keine speziellen Anwendungsregeln gibt.

2.1.1 ESF Plus-Forderlogo des BMFTR fur Projekte

Das ESF Plus-Foérderlogo fir die Projekte des BMFTR ist ein Kombilogo, welches sich aus der Bild-
wortmarke des BMFTR und der Bildwortmarke der EU mit dem Forderzusatz ,Gefordert durch:" zusam-
mensetzt.

Gefordert durch:

* Bundesministerium
fiir Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Kofinanziert von der
Europaischen Union

Die Logos werden den Begiinstigten (Zuwendungsempfangern) durch die Programmumsetzenden
Stellen (KBS, PTKA) zur Verfligung gestellt.

2.1.2 Forderhinweis

Neben der Abbildung des ESF Plus-Foérderlogos muss durch einen Forderhinweis in den Informations-
und Kommunikationsmitteln deutlich erkennbar sein, dass das Projekt (Vorhaben) im Rahmen des je-
weiligen ESF Plus-Programms durch das BMFTR und den ESF Plus geférdert wird. Der Forderhinweis
sollte daher wie folgt lauten:



.Das Projekt ,XY [Name des Projekts}" wird im Rahmen des Programms ,YZ [Name des ESF

Plus-Programms]" durch das Bundesministerium fir Forschung, Technologie und Raumfahrt

und die Europaische Union tber den Européaischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefordert.”
Der Forderhinweis wird links neben dem ESF Plus-Forderlogo platziert. Die MindestgroR3e ist
dadurch definiert, dass der Schriftzug lesbar bleiben muss. Zudem sollte der Férderhinweis auch

im Impressum aufgefihrt werden.

Der Forderhinweis muss auch im Rahmen der Pressearbeit bei der Erstellung von Texten aufge-
nommen werden, so z. B. in Pressemitteilungen. Hier empfiehlt es sich, den Férderhinweis in den
Text der Pressemitteilung zu integrieren, d.h. es kdénnte je nach Zielsetzung des Projektes beispiels-
weise wie folgt heiRen:

,Das im Rahmen des Programms ,XY* durch das Bundesministerium fur Forschung, Techno-
logie und Raumfahrt (BMFTR) und die EU lber den Europaischen Sozialfonds Plus (ESF
Plus) geforderte Projekt hat signifikante Erfolge bei XX zu verzeichnen.”

Bei umfangreichen Informations- und Publizitatsmaterialien (z.B. Broschiiren ab 20 Seiten)

sind zusatzlich folgende Angaben zu machen®:

LZiel der Europaischen Union ist es, dass alle Menschen eine berufliche Perspektive erhalten.
Der Européaische Sozialfonds Plus (ESF Plus) tragt zu einem sozialen Europa bei und setzt
die Européaische Saule sozialer Rechte in die Praxis um. Er investiert vor Ort in MaRnahmen,
um Menschen bei der Bewaltigung wirtschaftlicher und sozialer Herausforderungen zu unter-
stiitzen und ihre Beschaftigungschancen zu verbessern. Der ESF Plus unterstiitzt die Men-
schen durch Ausbildung und Qualifizierung und tragt zum Abbau von Benachteiligungen auf
dem Arbeitsmarkt bei. Er foérdert Grinder*innen und hilft kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) bei der Fachkraftesicherung. Mehr zum ESF unter : www.esf.de.”

Bei sehr kleinen Kommunikations- und Werbemitteln (z.B. Visitenkarten, Kugelschreibern,
Give-aways) kann der Forderhinweis entfallen. Das Programmlogo und die URL des Projektes,
des ESF-Webportals (www.esf.de) und/oder des ESF Plus-Programms (www.esf-plus.de/...) sol-

len jedoch aufgefiihrt werden.

2.2 MaRnahmen zur Information und Publizitat

2.2.1 Platzierung ESF Plus-Forderlogo und Forderzusatz

In allen Publikationen missen das ESF Plus-Foérderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie der For-
derzusatz stets deutlich sichtbar und aufféllig platziert angebracht werden und dirfen weder im
Aufbau und/oder Farbigkeit verandert werden.

Wichtig ist, dass die Wortmarken lesbar und die Logos unverzerrt bleiben.

Dabei haben das ESF Plus-Férderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie der Férderzusatz stets
¢ in genannter Reihenfolge
e auf weillem Hintergrund
e unter Beachtung der Mindestschutzzonen und


http://www.esf.de/
http://www.esf.de/
http://www.esf-plus.de/

o aufgrund der Gleichwertigkeit in gleicher Grofe (d.h. die Logos sind gleich hoch)

beieinander zu stehen.

Gefordert durch:
Das Projekt ,XY" wird im Rahmen des Pro- * Bundesministerium i
gramms ,.YZ" durch das Bundesministerium fiir fir Forschung, Technologie s A
Forschung, Technologie und Raumfahrt und die und Raumfahrt L

Européiische Union tiber den Européischen So-

zialfonds Plus gefordert. Kofinanziert von der

Europdischen Union

Die Platzierung des ESF Plus-Forderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie des Forderzusatzes er-
folgt medienspezifisch auf der Rickseite bzw. bei einseitigen Medien im Ful3bereich sowie im
Impressum.

Die GroRRe des ESF Plus-Férderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie des Forderzusatzes stehen
im Verhaltnis zur Grol3e des betreffenden Materials oder Dokuments und der Partnerlogos. Wenn
weitere Logos verwendet werden, missen das ESF Plus-Fdrderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo)
sowie der Forderzusatz mindestens genauso hoch bzw. breit abgebildet werden, wie das gréfite
der anderen Logos.

2.2.2 Platzierung weiterer Logos

Alle nachfolgend genannten Logos sollen aufgrund der Gleichwertigkeit optisch gleich grof3 wir-
ken und nicht groRRer erscheinen als das ESF Plus-Forderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo). Kein
Logo darf ein anderes dominieren.

Das Projektlogo (sofern vorhanden) wird auf den Informations- und Kommunikationsmitteln oben
links als Absender platziert.

Das Tragerlogo steht oben rechts neben dem Projektlogo. Falls kein Projektlogo vorhanden ist,
kann an Stelle des Projektlogos das Tragerlogo platziert werden.

Das Programmlogo wird stets oben rechts in der Gré3e des Projekt-/Tragerlogos platziert.
Generell missen die Mindestschutzzonen der Logos eingehalten werden. Als Mal3stab fir die
Absténde dient hier der Bundesadler (Abstandsmarker) als ein Bestandteil der Bildmarke des
Logos der Bundesrepublik Deutschland. Die Logos werden mit einem Abstand von mindestens
zwei nebeneinander gesetzten ,Bundesadlern” positioniert. Dieser Abstand ist fest definiert und
immer einzuhalten.

Projektlogo m% Tragerlogo max. L.agohahe. . LOGO
e i PROGEAMM




2.2.3 Geschaftsbriefe

Bei Geschaftsbriefen des Zuwendungsempfangers zu ESF Plus-kofinanzierten Vorhaben sind
das ESF Plus-Forderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie der Férderzusatz in der Ful3zeile auf
Seite 1 zu platzieren.

2.2.4 Informations- und Kommunikationsmaterial

Bei Verdffentlichungen (Broschiren, Faltblatter 0.&4.) muss das Vorsatzblatt bzw. der Umschlag
einen gut sichtbaren Hinweis auf die Beteiligung durch das BMFTR und den ESF Plus durch
Platzierung des das ESF Plus-Forderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie der Forderzusatz ent-
halten.

Auch bei online Ubermitteltem Material, audiovisuellem Material (Filme, Videos, Radio-, Kino- und
Fernsehspots), Plakaten etc. gelten die Hinweise auf die finanzielle Beteiligung des BMFTR und
des ESF Plus entsprechend.

Bei Pressemitteilungen sind die Vorgaben zum Forderhinweis (Kapitel 2.1.2) zu beachten.

2.2.5 Internet und Social Media

Falls eine Website oder Webpage und/oder Social-Media-Sites zum jeweiligen Projekt existieren,
muss auf dieser eine kurze Beschreibung des Projekts eingestellt sein, die im Verhaltnis zu dem
Umfang der Unterstiitzung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen und die
finanzielle Unterstutzung der Européischen Union hervorgehoben wird.

Bei Websites und anderen Online-Veréffentlichungen ist eine Verlinkung der jeweiligen Logos zu
der entsprechenden Website wiinschenswert:

o Programmlogo: Verlinkung zur jeweiligen Programm-Website (www.esfplus.de/...)
e ESF Plus-Forderlogo: Verlinkung auf das ESF-Webportal des Bundes (www.esf.de)

Internetauftritte sollten fur alle Menschen zuganglich und damit barrierefrei sein. Informationen
zum Thema Barrierefreiheit von Websites erhalten Sie u. a. hier:
e Bundesfachstelle Barrierefreiheit (https://www.bundesfachstelle-
barrierefreiheit.de/DE/Home/home node.html)

e BIK fur alle (https://bik-fuer-alle.de)
e Aktion Mensch https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit

2.2.6 Filme

Filme sind inzwischen ein wichtiger Bestandteil eines gelungenen Social-Media-Auftritts. Neben
dem inhaltlichen (verbalen) Hinweis auf die Férderung durch den ESF Plus missen das Pro-
grammlogo und das ESF Plus-Férderlogo sowie der textliche Hinweis zumindest im Abspann
eines Films aufgefuhrt werden.


http://www.esfplus.de/
http://www.esf.de/
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Home/home_node.html
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Home/home_node.html
https://bik-fuer-alle.de/
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit

2.2.7 Veranstaltungen

Die Veranstalter von Kongressen, Konferenzen, Seminaren, Messen, Ausstellungen und Wett-
bewerben, die mit EU-kofinanzierten Projekten zusammenhangen, sind ebenfalls verpflichtet, die
vorstehenden Grundsatze einzuhalten. Bei Veranstaltungen soll sowohl durch die Einladung und
begleitenden Dokumente (Informationsmappen, Pressemappen) als auch durch Hinweis wah-
rend der Veranstaltung (EU-Flagge) auf die Férderung hingewiesen werden. Ein Hinweisschild,
mit dem auf die Forderung durch das BMFTR, den ESF Plus und die EU hingewiesen wird, ist an
einer zentralen Stelle anzubringen.

2.2.8 Information bei Arbeitsvertragen von Projektmitarbeiter*innen

Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, die im Vorhaben beschaftigten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in geeigneter Weise (z.B. im Arbeitsvertrag) auf die finanzielle Férderung bzw. die
Beteiligung durch das BMFTR und die EU im Rahmen der ESF Plus-Forderperiode 2021-2027
hinzuweisen. Empfohlen wird die Verwendung des Forderhinweises. Hiermit wird auch sicherge-
stellt, dass diese Belege und zahlungsbegriindenden Unterlagen ein eindeutiges Zuordnungs-
merkmal zum Vorhaben enthalten.

2.2.9 Logo-Nutzung nach Projektende

Das ESF Plus-Fdérderlogo (BMFTR-EU-Kombilogo) sowie das Programmlogo dirfen nach Pro-
jektende nicht mehr verwendet werden.

Es ist jedoch moglich, Produkte/Publikationen, die im Rahmen von ESF Plus-Projekten entste-
hen, nach der Projektlaufzeit weiter zu verwenden und zu verbreiten. Um jedoch sicher zu stellen,
dass die ESF Plus-Ergebnisse nicht zweckfremd und ggf. nicht im Sinne des ESF Plus weiterver-
wendet werden, gibt es folgende Regelung:

Das Projekt (Vorhaben) kann noch freiwillig bis zu einem Jahr nach Beendigung des Projek-
tes/Vorhabens mit einem Satz auf die ehemalige Forderung mit konkretem Projektbezug bzw. mit
einem klaren Hinweis bezuglich des Zwecks der Forderung (Produkt) hinweisen. Zum Beispiel:

,Das Produkt ,AB" wurde von dem Projekt ,XY" entwickelt, das von TT.MM.JJJJ bis
TT.MM.JJJJ durch das Bundesministerium fur Forschung, Technologie und Raumfahrt
(BMFTR) und die Européischen Union tber den Européischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) im
Rahmen des Programms ,YZ" geférdert wurde."

Wahrend der Laufzeit entstandene Produkte kénnen nach Projektende nachproduziert und auch
kostenpflichtig weitergegeben werden, sofern in diesem Kontext keine ESF Plus-Gelder mehr

verwendet werden.



2.3 Bereichsubergreifende Grundsatze und Einhaltung der Charta der Grund-
rechte

Die Projekte/Vorhaben sind verpflichtet, geman Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 und
Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1057 die bereichsuibergreifenden Grundsatze "Gleichstel-
lung der Geschlechter" und "Antidiskriminierung" sowie das Ziel ,6kologische Nachhaltigkeit" bei
der Planung und Umsetzung ihrer Offentlichkeitsarbeit zu beriicksichtigen und zur Erreichung
dieser Ziele beizutragen. Zudem mussen alle aus dem ESF Plus finanzierten MalBhahmen geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1057 unter Einhaltung der Charta der Grundrechte
ausgewahlt und durchgefihrt werden. Dies impliziert u.a., dass die Prinzipien der Grund-
rechtecharta (GRC) beachtet werden mussen: Gleichheit von Frauen und Mannern (Art. 23 GRC),
Nichtdiskriminierung (Art. 21 GRC), Integration von Menschen mit Behinderung (Art. 26 GRC),
Umweltschutz (Art. 37 GRC) (6kologische Nachhaltigkeit).

Generell leisten Mitarbeitende in Projekten vor allem dann einen Beitrag zur Umsetzung der be-
reichsiibergreifenden Ziele, wenn sie eigene Verhaltensweisen erkennen und thematisieren, ihr
eigenes Verhalten kontinuierlich reflektieren und gegebenenfalls &ndern (Empowerment).

2.3.1 Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming ist eine Strategie, mit der das Ziel der Gleichstellung von Frauen und
Mannern durch die durchgangige Verankerung der Gleichstellungsperspektive in allen Hand-
lungsbereichen verfolgt wird. In allen Phasen der Analyse, Zielsetzung und Planung, der Umset-
zung, des Monitorings und der Evaluation ist Gender Mainstreaming umzusetzen.

Die Berticksichtigung des Genderaspekts bedeutet insbesondere, dass

1. in allen Informations- und Kommunikationsmitteln konsequent die weibliche und die méannli-
che Sprachform benutzt werden muss,

2. bei der Bildauswahl darauf geachtet werden muss, dass beide Geschlechter vertreten sind
und auch in ihrer Rolle gleichberechtigt abgebildet werden und

3. bei der Auswahl von Moderator*innen, Interviewpartner*innen etc. Chancengleichheit be-
steht und auf eine ausgewogene Anzahl von Frauen und Mannern geachtet werden muss.

Ausgenommen sind Projekte, die nur eine mannliche oder weibliche Zielgruppe haben.

In Deutschland gibt es seit Dezember 2018 drei offizielle Geschlechter: méannlich, weiblich und
divers. Nach gibt es keine verbindliche Regelung fur die Anwendung geschlechtergerechter Spra-
che zur Bertcksichtigung des dritten Geschlechts (,Divers"). Der Gender-Stern (z.B. Arbeitneh-
mer*innen, ein*e Leser*in) ist inzwischen aber flichendeckend sehr verbreitet. Der Stern symbo-
lisiert, dass es sich bei einer Personengruppe nicht nur um die zwei Geschlechter mannlich und
weiblich handelt. Er schliel3t auch die Menschen ein, die sich keinem der beiden Geschlechter
eindeutig zuordnen kdnnen oder wollen (z.B. trans-, intersexuell oder nicht-ident). Durch die zu-
nehmende Verbreitung nimmt die Lese-Erfahrung und damit die Verstandlichkeit und Akzeptanz



zu. Blinde und sehbehinderte Menschen kdénnen auRerdem die Ansage von Sonderzeichen wie
dem Gender-Stern durch die Software abschalten. Fir den ESF Plus in Deutschland gibt das
BMAS daher folgende Empfehlungen:

* Anwendung des Gender-Sterns zur Berlicksichtigung des dritten Geschlechts und aus Grin-
den der Barrierefreiheit

» Die Nutzung neutraler Begriffe wie z. B. Mitarbeitende, Teilnehmende

« Auf die Varianten Binnen-| oder"/" sollte wegen Nichtbertcksichtigung des geschlechterge-
rechten Aspekts mdglichst verzichtet werden. Diese Varianten berlcksichtigen lediglich das
mannliche und weibliche Geschlecht.

2.3.2 Barrierefreiheit

Informationen sowie alle durchgefiihrten Informations- und Kommunikationsmafihahmen mis
sen fur alle Menschen zuganglich sein. Die Barrieren der Teilhabe sollen abgebaut werden und
die Barrierefreiheit sowie Inklusion gefordert werden. Dies bedeutet z.B. generelle Teilhabemog-
lichkeiten fir Menschen mit Behinderungen, Ubersichtlich strukturierte und leicht verstéandliche
Websites (s. 4.4.1) oder sonstige Informationsmaterialien, gute Erreichbarkeit von Veranstal-
tungsorten mit éffentlichen Verkehrsmitteln sowie barrierefreie Veranstaltungsorte.

Die Website der Bundesfachstelle Barrierefreiheit (www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de;

Rubrik ,Fachwissen") gibt praktische Tipps zur Umsetzung von Barrierefreiheit in verschiedenen
Bereichen.

2.3.3 Okologische Nachhaltigkeit

Projekte sollen durchgehend ressourcenschonend arbeiten. Beispielsweise sollten Veranstaltun-
gen nach nachhaltigen, 6kologischen Kriterien organisiert werden (OPNV-Anbindung, Catering,
etc.). Empfehlungen und praktische Hinweise bietet der Leitfaden fiir die nachhaltige Organisa-
tion von Veranstaltungen des Bundesumweltministeriums (www.bmuv.de/publikation/leitfaden-

fuer-die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen). Ebenso sollten Beschaffungen nach

Okologischen Kriterien erfolgen (z. B. Recyclingpapier) sowie Miilltrennung und Recycling beach-
tet werden, um zur Ressourcenschonung beizutragen.


file:///C:/Users/Sammans/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2GADBBI8/www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de
file://///DATA-BN-ZVR/313$/313_G/ESF/2021-2027/Öffentlichkeitsarbeit-Publizität/Leitfaden%20ÖA%20;%20Toolbox/www.bmuv.de/publikation/leitfaden-fuer­die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen
file://///DATA-BN-ZVR/313$/313_G/ESF/2021-2027/Öffentlichkeitsarbeit-Publizität/Leitfaden%20ÖA%20;%20Toolbox/www.bmuv.de/publikation/leitfaden-fuer­die-nachhaltige-organisation-von-veranstaltungen

3. TECHNISCHE HINWEISE

Das ESF Plus-Foérderlogo fur Projekte setzt sich zusammen aus der Bildwortmarke des BMFTR
und der Bildwortmarke der Europaischen Union (siehe Nr. 3.1.1). Zuséatzlich werden die Bildwort-

marken mit dem Forderzusatz ,Gefordert durch:® versehen.

Die Bildwortmarke verfiigt Uber eine Schutzzone, in die kein anderes Element platziert werden
darf.

i Geférdertdurch: TR '

' !
' '
1 !
! !
- Bundesministerium -
. fir Forschung, Technologie '
' und Raumfahrt .
i |
! '
! '
L] ]

Kofinanziert von der;

Die Typografie, die Elemente und die Farbigkeit der Bildwortmarke dirfen nicht verandert werden. D.h.
Verzerren, Stauchen, Umfarben, Anschneiden, Verfremden oder Drehen ist nicht erlaubt. Um die Ein-
zigartigkeit und Hochwertigkeit dieser Marken jederzeit zu gewahrleisten, dirfen sie nur in den doku-

mentierten Versionen verwendet werden.

Die Bildwortmarke steht immer auf Weil3. Die farbige Darstellung ist stets vorzuziehen. Steht nur

Schwarz als Druckfarbe zur Verfigung, wird die Graustufenversion eingesetzt.

3.1 Bildwortmarke des BMFTR

Die Bildwortmarke des BMFTR besteht aus dem Bundesadler, der stilisierten Fahne (auch ,Saulenele-
ment* genannt) und dem Schriftzug Bundesministerium fur Forschung, Technologie und Raumfahrt.
N&ahere Informationen zu der Bildwortmarke der Bundesministerien finden Sie unter http:/style-
guide.bundesregierung.de.

Farben

Schwarz

CMYK:0]0]0] 100
PANTONE® Black
RGB:0[0]0

Rot

CMYK:0[100]|100]0
PANTONE® 485
RGB:255|0[0

Gold

CMYK:0]12|100]5

PANTONE® extra Mischung (Yellow: 765g, Red 032: 26g,

Black: 11g, transp. White: 198g); Alternativwert: PANTONE® 7405
RGB:255(204 |0


http://styleguide.bundesregierung.de/
http://styleguide.bundesregierung.de/

3.2 EU-Bildwortmarke der Europaischen Union

Die Bildwortmarke der EU setzt sich zusammen aus dem EU-Emblem und dem Hinweis ,Kofinanziert
von der Europaischen Union“. Das Emblem ist richtig ausgerichtet, wenn der unterste und der oberste
Stern senkrecht stehen, d. h. ein Zacken nach oben weist.

Farben

EU corporate blue Yellow 100%

C:100 | M: 80 |Y:0|K:0 C:0|M:0]Y:100|K:0
R:0|G:51]B:153 R:255|G:204|B:0
Pantone Reflex Blue Pantone Yellow
#003399 #FFCCO00

3.3 Forderhinweis

Bei allen offentlichkeitswirksamen Informations- und Kommunikationsmafnahmen ist immer auf die
Unterstitzung der MafRnahme durch den Bund und der EU durch Verwendung der entsprechenden
Logos und durch einen Férderhinweis hinzuweisen.

Deutsch

»Das Projekt ,XY" wird im Rahmen des Pro-
gramms ,,YZ" durch das Bundesministerium far
Forschung, Technologie und Raumfahrt und die
Européische Union (iber den Europdischen So-
zialfonds Plus (ESF Plus) gefordert.”

Englisch

»The ,XY“ project is funded as part of the ,YZ“
program by the Federal Ministry of Research,
Technology and Space and the European Union
through the European Social Fund Plus (ESF
Plus)."

Graustufig

»Das Projekt ,XY" wird im Rahmen des Pro-
gramms ,,YZ" durch das Bundesministerium fiir
Forschung, Technologie und Raumfahrt und die
Europdische Union Uber den Europdischen Sozial-
fonds Plus (ESF Plus) geférdert."

Gefdrdert durch:

* Bundesministerium
fur Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Kofinanziert von der
Europaischen Union

With funding from the:

)

Federal Ministry
of Research, Technology

and Space
Kofinanziert von der
Européischen Union
Gefordert durch:
% I Bundesministerium T,
Z 1 fir Forschung, Technologie * by
und Raumfahrt .

Kofinanziert von der
Europiischen Union



4. FREIGABE UND NACHWEIS VON INFORMATIONS -
UND KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN

Die inhaltliche Abstimmung von Publikationen (z. B. Broschiiren oder Handreichungen) erfolgt zwi-
schen dem Zuwendungsempfanger und den bewilligenden bzw. programmumsetzenden Stellen
(Fachreferate des BMFTR, KBS, PTKA).

Daher sind die erstellten Medien vor der Vertffentlichung den oben genannten verantwortlichen
Stellen zur Genehmigung vorzulegen.

Generelle oder wiederholte Verstdlie gegen die Publizitatspflichten kénnen zur Nichterstattung der
angefallenen Ausgaben fuhren (s. auch Kapitel 1.2).

Bei Fragen zur Information und Kommunikation oder zu der Zurverfigungstellung von Logos im
Rahmen der ESF Plus-geférderten Programme wenden Sie sich an lhre bewilligende bzw. pro-
grammumsetzende Stelle.

In Fragen grundséatzlicher Art, zum Inhalt und Umsetzung dieses Publizitatsleitfaden wenden Sie
sich bitte an die ESF-Verwaltungsstelle des BMFTR unter der Mailadresse:

esf@BMFTR.bund.de



